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Rundschreiben Nr. 828/2015 des Landkreistags 
 Nr. R 26017/2015 des Städtetags 
 
 
SGB II – Änderung der SGB-II-Richtlinien 
Sitzung des Redaktionskreises SGB-II-Richtlinien am 11. Mai 2015 
 
Anlagen (nur elektronisch) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

wie mit gemeinsamem Rundschreiben Nr. 543/2015 des Landkreistags und Nr. R 
25783/2015 des Städtetags vom 11. Juni 2015 mitgeteilt, wurden auf der Grundlage der 
Beratungsergebnisse des Redaktionskreises SGB-II-Richtlinien am 11. Mai 2015 Aktua-
lisierungen der SGB-II-Richtlinien zum § 22 SGB II vorgenommen – u. a. am § 28 SGB 
II. 
 
Diese Änderungen wurden bereits in das Web-Portal profund eingearbeitet. 
 
Entsprechend der im Redaktionskreis SGB-II-Richtlinien getroffenen Vereinbarungen 
werden Ihnen diese Änderungen ergänzend mit gemeinsamem Rundschreiben von 
Landkreistag und Städtetag Baden-Württemberg zur Verfügung gestellt. 
 
Im Einzelnen wurden folgende Änderungen vorgenommen: 
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§ 28 
 
1. Grundsätze der Leistungsgewährung für Bildung und Teilhabe für alle 

Rechtskreise 
 
1.2  Anspruchsberechtigte  
 
Die Änderung des AsylbLG hat einen Leistungsanspruch für diesen Personenkreis auch 
nach § 3 Abs. 3 AsylbLG gesetzlich normiert. Bisher wurden die diesbezüglichen Leis-
tungen freiwillig durch die Stadt- und Landkreise gewährt. 
 
Darauf folgend wurde der fünfte Spiegelstrich verändert und der sechste Spiegelstrich ist 
weggefallen. 
 
 
1.9.2 Erstattungsforderungen im Rechtskreis KeZWoG 
 
Aufnahme von ergänzenden Ausführungen zur Aufhebung eines in die Zukunft gerichte-
ten BuT-Bescheides, dessen Leistungen noch nicht erbracht sind. 
 
 
Wir stellen Ihnen die überabeiteten Richtlinien in einer Änderungsversion mit der Hervor-
hebung der Änderungen (Anlage 1) sowie einer aktualisierten „Fließtextversion“ (Anlage 
2) mit nicht mehr ausgewiesenen Änderungen in der Anlage zur Verfügung. 
 
Für die Aktualisierung der SGB-II-Richtlinien zum § 28 danken wir dem Redaktionskreis 
SGB-II-Richtlinien, insbesondere Frau Götz, für die Einarbeitung der Ergebnisse. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
Prof. Eberhard Trumpp  Gudrun Heute-Bluhm  
Hauptgeschäftsführer  Oberbürgermeisterin a. D. 

Geschäftsführendes 
Vorstandsmitglied 

 


